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Einladung zur ordentlichen Generalver-
sammlung, Freitag, den 4. Mai 1973, 20
Uhr, im Konzertsaal «Zur Kaufleuteny,
Pelikanstrasse 18, in Ziirich.

Nach den Erhebungen des Statisti-
schen Amtes der Stadt Ziirich wurden
im Jahre 1972 in der Stadt 2071 Woh-
nungen, oder 213 mehr als im Vorjahr
erstellt. Anderseits sind durch Abbruch,
Umbau und Zweckénderung zusammen
598 Wohnungen verloren gegangen. Mit
dem Reinzuwachs um 1475 Wohnungen
erreicht der Wohnungsbestand in der
Stadt Ziirich 161632 per Ende 1972.

Gegeniiber dem Vorjahr hat vor allem
der Anteil an Kleinwohnungen, 35 Pro-
zent Einzimmer- und 21 Prozent Zwei-
zimmerwohnungen, zugenommen. Aus-
serdem sind 1060 Einzel-, Personal- und
Qppartementzimmer eingerichtet wor-

en.

Die Aufteilung der im Berichtsjahr er-
stellten Wohnungen nach Ersteller-
gruppen zeigt gegeniiber dem Vorjahr
insofern eine auffallende Anderung, als
der Anteil der von Privatpersonen und
von der Stadtgemeinde erstellten Woh-
nungen stark zugenommen hat, und
zwar auf 43 bzw. 27 Prozent; demgegen-
tiber ist der Anteil der Baugenossen-
schaften von 18 auf 11 Prozent zuriick-
gegangen.

Fiir die Beurteilung der kiinftigen
Entwicklung lassen sich aus der Zahl der
erteilten Baubewilligungen von 2460
und der am Jahresende im Bau befindli-
chen 2914 Wohnungen gewisse An-
haltspunkte gewinnen. Es kann ange-
nommen werden, dass sich die Woh-
nungsproduktion im Jahre 1973 im bis-
herigen Rahmen halten wird. Ob und in
welchem Ausmass sich in néchster Zu-
kunft Abbruchverbot, Baustopp und
Kreditbeschrankungen auf den Woh-
nungsbau auswirken werden, kann nur
vermutet werden.

Die Tatsache, dass trotz dem stetigen
Anstieg des Wohnungsbestandes einer-
seits und dem seit Jahren anhaltenden
- Riickgang der Wohnbevolkerung in der
Stadt Ziirich anderseits, die Wohnungs-
not unvermindert anhéilt, kann nicht
ibersehen werden. Die Wohnungssu-
chenden werden deshalb auch in Zu-
kunft in die Agglomeration verdrangt.

Das Statistische Amt des Kantons Zii-
rich stellt denn auch eine starke Zunah-
me der Bautitigkeit, insbesondere in den
Agglomerationsgemeinden fest. So ist
im Jahre 1972 ein neuer Wohnbaurekord
entstanden. Nach Hauptgruppen aufge-
teilt sind 1972 neue Wohnungen erstellt
worden:

Jahre  Zirich Winterthur ibrige
Ge- -
meinden

1963 1785 748 6038

1964 2079 867 5593

1965 2042 864 5909

1966 2361 1178 6562

1967 1839 1061 6832

1968 2307 860 7053
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1969 2563 905 8116
1970 1648 877 8756
1971 1858 827 8667
1972 2071 575 9491

Neben den Stadten Ziirich und Win-
terthur haben im Jahre 1972 folgende 11
Gemeinden mehr als 200 Wohnungen
erstellt:

*Regensdorf 373 *Féllanden 284

Horgen 369 Wetzikon 269
Widenswil 354 Hombrechtikon224
*Illnau 352 *Dietikon 222
Biilach 297 *Kiisnacht 205
*Thalwil 290

Im Berichtsjahr sind auf dem Gebiet
derAgglomeration Ziirich*(Stadt Ziirich,
45 ziircherische und 5 Aargauer Aus-
sengemeinden) 7293 Wohnungen - 374
mehr als im Vorjahr - entstanden.

In der Wohnungsgrosse haben sich
keine nennenswerten Verdnderungen
ergeben; die Kleinwohnungen mit einem
oder zwei Zimmern sowie die Dreizim-
merwohnungen machen je einen Viertel
aus. Bei den Erstellern erhohte sich der
Anteil der Gemeinden und anderen o6f-
fentlich-rechtlichen Korperschaften auf
6 Prozent, und die Baugenossenschaften
trugen mit knapp 6 Prozent ebenfalls
wieder etwas mehr bei.

Mit 15946 am Jahresende 1972 im Bau
stehenden Wohnungen werden alle fri-
heren Jahre weit iibertroffen.

Am 1. Dezember 1972 sind total 576,
meistens sehr teure Wohnungen als leer-
stehend gemeldet, davon nur 22 in der
Stadt Ziirich. Der so errechnete Leer-
wohnungsbestand von 0,01 Prozent be-
stitigt die anhaltende Wohnungsnot, die
im Ballungszentrum Ziirich kaum beho-
ben werden kann, da die Bodenpreise in
der Regel nur noch die Erstellung von
Geschiftshdusern, Banken, Versiche-
rungen, Warenhausern usw. zulassen.

Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung
vom 28. April 1972 im Konzertsaal «Zur
Kaufleuten» in Ziirich wurde von 143
Gisten, Einzelmitgliedern und Delegier-
ten von 46 Baugenossenschaften be-
sucht. Das von zwei Genossenschaftern
gepriifte Protokoll der Vorjahresgene-
ralversammlung sowie der gedruckt vor-
liegende Jahresbericht fanden einhellige
Zustimmung. Die mit einem Uberschuss
von Fr. 4395.60 abschliessende Rech-
nung per Ende 1971 wurde unter Dé-
chargeerteilung an Vorstand und Qué-
stor ebenfalls abgenommen.

Unter Bezugnahme auf den vom Volk
am 5. Mérz 1972 mit grossem Mehr an-
genommenen Verfassungsartikel iiber
die Wohnbauférderung durch den Bund

referierte Regierungsrat Prof. H. Kiinzi
tiber «Die Wohnbauférderung in eidge-
nossischer und kantonaler Sicht». Er leg-
te iberzeugend dar, dass selbst nach Er-
lass der Vorschriften {iber die kiinftige
Wohnbauférderung durch den Bund
nach wie vor den Kantonen und Ge-
meinden die Pflicht zur Férderung des
gemeinniitzigen Wohnungsbaues aufer-
legt sei. Abschliessend wies Regierungs-
rat Prof. H. Kiinzi, iiber dessen Ausfiih-
rungen im «Wohnen» und in der Tages-
presse berichtet wurde, auf die Tatsache
hin, dass sich im Kanton Ziirich die Half-
te aller in der Schweiz erstellten Genos-
senschaftswohnungen befinden. Mit die-
ser Feststellung verband er den verdien-
ten Dank an die in der Sektion zusam-
mengeschlossenen Baugenossenschaf-
ten fir deren fruchtbare Tatigkeit.

Der Erlass der Gesetze und Verord-
nungen zum neuen Verfassungsartikel
iber die Wohnbauforderung kann kaum
vor 1974 erwartet werden, weshalb auch
der Kanton Zirich die Unterstiitzung
des gemeinniitzigen Wohnungsbaues
nach den bestehenden Bestimmungen
fortsetzen muss und die von Prof. Kiinzi
in seinem Referat in Aussicht gestellten
zusdtzlichen Leistungen erst spéter er-
wartet werden konnen.

Aus der Titigkeit des Vorstandes

Die Sektion Ziirich hatte sich an dem
hart gefithrten Kampf fiir die Annahme
des Bundesbeschlusses betreffend die
Erganzung durch den Artikel 34sexies
zur Forderung des Wohnungsbaues mit
eigenen Inseraten beteiligt. Mit Genug-
tuung wurde die mit iiberwéltigendem
Mehr erfolgte Zustimmung durch das
Schweizervolk zur Kenntnis genommen.

Die in den vergangenen Jahren als
Folge der Teuerung ausgerichteten Er-
ginzungszulagen und Reallohnerho-
hungen hatten den Vorstand bewogen,
einmal mehr bei den zustdandigen Behor-
den entsprechende Anpassungen der
Einkommens- und Vermdgensgrenzen
fir den Bezug von subventionierten
Wohnungen vorzuschlagen. Da im Ver-
nehmlassungsverfahren eine grossere
Anzahl von Kantonen eine Erhohung
dieser Limiten noch nicht angebracht
fanden, erfolgte die Behandlung unserer
Eingaben erst im abgelaufenen Jahr. Im
Dezember erh6hte dann der Bundesrat
die Einkommensgrenzen auf Fr. 24000.-,
allerdings nur fiir die seit dem 1. Marz
1966 erstellten Wohnungen. Die ent-
sprechenden Anpassungen im Kanton
Ziirich stehen noch aus.

Gleichzeitig verbesserte der Bundes-
rat die Quote fiir Unterhalt, 6ffentliche
Abgaben, Abschreibungen usw. von bis-
her 2,5 auf 3%. Zu Beginn des Bericht-
jahres verursachte die Umstellung von



Stadt- auf Erdgas grossere Aufregungen.
Diese konnten in der Folge durch Aus-
sprachen mit dem Gaswerk und der
Orientierung der von der Umstellung
betroffenen Baugenossenschaften beige-
legt werden. Gleichwohl bringt die Um-
stellung den Baugenossenschaften er-
hebliche Schwierigkeiten, vor allem in
bezug auf die Finanzierung und die da-
mit verbundene Kosteniiberwilzung auf
die Mieterschaft.

Seit Jahren gibt die Sektion Ziirich fiir
ihre Mitglieder einen eigenen Mietver-
trag ab. Derselbe musste nach dem vom
Schweizervolk angenommenen neuen
Verfassungsartikel iiber die Allgemein-
verbindlicherkldarung von Mietvertriagen
und den Massnahmen gegen ungerecht-
fertigte Mietzinserh6hungen neu iiber-
arbeitet und den neuen Bestimmungen
angepasst werden. Fiir die Baugenossen-
schaften ergeben sich auch mit dieser
neuen Regelung keine Schwierigkeiten,
da sie ihre Mietzinsen nach dem Selbst-
kostenprinzip festzusetzen und ihren
Mitgliedern jahrlich Rechenschaft abzu-
legen haben. ;

Die Folgen des immer krasser in Er-
scheinung tretenden Ungleichgewichtes
zwischen Arbeitspldtzen und Wohnun-
gen treten immer stdrker zu Tage. Fiir
die Stadtplanung ergibt sich daher als
zusétzliche Aufgabe die Verhinderung
der Wohnraumverdrdngung und die
Forderung des Wohnungsbaues auf
Stadtgebiet. Diese immer weitere Kreise

sei. Leider blieb dieser Eingabe jeder Er-
folg versagt.

Die vom Gemeinderat {iberwiesene
Motion Wolfermann, mit welcher der
Stadtrat aufgefordert wird, iltere Sied-
lungen aufzukaufen und mit einer
Neuiiberbauung besser auszuniitzen, ist
inzwischen als rechtlich unzuléssig an-
gefochten worden. Der Rekurs wird zur
Zeit vom Bezirksrat Ziirich behandelt.
Der Sektionsvorstand wird den Ent-
scheid sehr sorgfiltig tiberpriifen.

Die im Vorjahr eingeleiteten Ver-
handlungen mit dem Finanzamt der
Stadt Zirich sowie ein ausfiihrlich be-
griindetes Gesuch um Anpassung der
Entschddigungen an die Vorstandsmit-
glieder der stadtziircherischen Bauge-
nossenschaften konnten zu einem beide
Teile befriedigenden Ende gefiihrt wer-
den. Mit Beschluss vom 1. Dezember
1972 hat der Stadtrat das Reglement
iber das Rechnungswesen der von der
Stadt Ziirich unterstiitzten Baugenos-
senschaften dementsprechend geédndert.
Unsere Mitglieder sind sowohl durch ein
Zirkular des Sektionsvorstandes wie
auch durch das Finanzamt der Stadt Zii-

rich orientiert worden. Ob mit dieser

Neuregelung die Erwartung, vermehrt
Interessenten fiir die Mitwirkung in der
Verwaltung der Baugenossenschaften zu
gewinnen, in Erfiillung gehen wird, muss
die nédchste Zukunft zeigen. Der Sek-
tionsvorstand wird aber weiterhin abkla-
ren, welche Moglichkeiten bestehen, un-

sich eingelebt und besonders bei der sei-
ther erfolgten Einkommenssteigerung
vielen Mietern ermoéglicht, ihre Woh-
nung zu behalten. Der nach Abzug der
dem Bund und dem Kanton zustehenden
Anteile verbleibende Rest aus den
Mehrzinsen fliesst in den Zweckerhal-

tungsfonds. Daraus leistet die Stadt vor

allem Beitrage fiir Mieter von neu er-
stellten Alters- und Invaliden-Wohnun-
gen, sofern fiir die Mietzinse mehr als ein

-Viertel des Reineinkommens aufgewen-

det werden muss. Ob der Zweckerhal-
tungsfonds auch in anderer Form fiir
eine Forderung des genossenschaftli-
chen Wohnungsbaues eingesetzt wer-
den kann, wird mit dem Biiro fiir Wohn-
bauférderung abgeklart.

Mitgliederbewegung

Obwohl der Ruf nach Zusammen-
schluss kleinerer Baugenossenschaften
immer wieder ertdnt, entstehen in der
Stadt wie in der Region neue Baugenos-
senschaften. Zwei davon haben im Be-
richtsjahr sich zum Beitritt in die Sektion
Ziirich entschlossen, so die Baugenos-
senschaft des Fernsehpersonals in Zii-
rich und die Baugenossenschaft Pféffi-
kon ZH. Zwei Austritten von Einzelmit-
gliedern steht ein Eintritt gegeniiber.
Mitgliederbestand Ende 1972:

Baugenossenschaften in der

erfassende Erkenntnis hat den Sektions- seren Mitgliedern vor allem in der Fith-  Stadt Ziirich 82
vorstand zu einer erneuten Eingabe an rung der Buchhaltung Erleichterungen Baugenossenschaften
den Stadtrat von Ziirich veranlasst, wo- zu bringen; eventuell sollen geeignete ausserhalb der Stadt 40
nach bei der Neuiiberbauung des «Gugg- Kurse fiir Buchhaltung und Verwal- Einzel-und Kollektivmitglieder 28
acherareals» (wofiir nur Biiro- und Ge- tungsfragen durchgefiihrt werden.
schiftshiuser, eine Berufsschule und Das am 17. August 1967 vom Stadtrat Total 150
eine Sportanlage vorgesehen sind) auch  erlassene Reglement {iber die Zwecker-
der Wohnungsbau zu beriicksichtigen haltung unterstiitzter Wohnungen hat Wohnungsbestand: 36690
Jahresrechnung 1972
a) Betriebsrechnung per 31. Dez. 1972
AUSGABEN EINNAHMEN
Unkosten 8216.20 Mitgliederbeitrag 46588.40
Steuern 400.70 ./. Verbandsbeitrag 36690. — 9898.40
Abschreibung a. Mobiliar 800.—  Drucksachenvertrieb 568. —
Einlage in Fonds fiir Abstimmungen 3000.—  Aktivzinsen 3869.55
Vorschlag 1919.05
14335.95 14335.95
b) Bilanz per 31. Dez. 1972
AKTIVEN PASSIVEN
Kassa 18.10 Kapital 65866.50
Postcheck 442460 Legat Dr. E. Kloti 6568.25
ZKB Depositenheft 529.70  Zins brutto 231.75 6800.—
GZB Depositenheft 11281.75 Fonds fiir Abstimmungen 12290.10
Wertschriften 73000.—  Inserate Eidg. Volksabstimmung 253575
Mobiliar 1.— 9754.35
Debitoren: Mitgliederbeitrag 15.—  Einlagen: 1971 2245.65
Verr.-Steuer 1230.40 1972 3000.— 15000. -
trans. Passiven 915.—
Vorschlag 1972 1919.05
90500.55 90500.55

95



	Schweizerischer Verband für Wohnungswesen Sektion Zürich : Jahresbericht und Jahresrechnung 1972

